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A._____,  

Schuldner und Beschwerdeführer, 

 

gegen 

 

B._____ AG,  

Gläubigerin und Beschwerdegegnerin, 

 
betreffend Konkurseröffnung 

 
 
Beschwerde gegen ein Urteil des Konkursgerichtes des Bezirksgerichtes Uster 
vom 12. März 2019 (EK190049) 
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Erwägungen: 

 

1.1. Mit Urteil des Konkursgerichtes des Bezirksgerichtes Uster (nachfolgend: 

Vorinstanz) vom 12. März 2019 wurde über den Schuldner und Beschwerdeführer 

(fortan Schuldner) für die Forderung der Gläubigerin und Beschwerdegegnerin 

(fortan Gläubigerin) von Fr. 347.90 zuzüglich 5% Zins seit dem 1. April 2018 

(Fr. 16.45), Gläubigerkosten von Fr. 100.– und Betreibungskosten von Fr. 94.60 

der Konkurs eröffnet (act. 3 = act. 4/4 = act. 6). Dagegen erhob der Schuldner mit 

Eingabe vom 21. März 2019 (persönlich überbracht am 22. März 2019) fristge-

recht (act. 7/7 zweites Blatt; act. 4/3) Beschwerde, worin er die Aufhebung der 

Konkurseröffnung, Abweisung des Konkursbegehrens und die Erteilung der auf-

schiebenden Wirkung beantragt (act. 2).  

1.2. Mit Verfügung vom 25. März 2019 wurde der Beschwerde einstweilen die 

aufschiebende Wirkung zuerkannt (act. 12). Die vorinstanzlichen Akten wurden 

beigezogen (act. 7/1–7). Die Sache erweist sich als spruchreif. 

2. Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde-

verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des 

Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen 

der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle-

gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 

zehn Tagen einzureichen (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG) und abschliessend zu be-

gründen. Das bedeutet, dass der Schuldner die im Gesetz aufgezählten konkurs-

hindernden Tatsachen innert der Rechtsmittelfrist nachweisen bzw. glaubhaft ma-

chen muss, wobei er auch neue Behauptungen und Beweismittel vorbringen 

kann, selbst wenn diese erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten 

sind. 

3. Der Schuldner reichte der Kammer innert Beschwerdefrist den Beleg ein, 

dass zu seinen Lasten am 21. März 2019 die Zahlung über Fr. 558.95 zu Gunsten 

der Gläubigerin erfolgt ist (act. 11). Weiter leistete der Schuldner den Vorschuss 

für das Beschwerdeverfahren von Fr. 750.– in bar (act. 8). Ebenfalls fristgerecht 
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reichte der Schuldner einen Beleg des Konkursamtes Dübendorf ein, aus wel-

chem ersichtlich ist, dass er zur Sicherstellung der Kosten des Konkursverfahrens 

inklusive Kosten der Vorinstanz für die Konkurseröffnung Fr. 700.– leistete 

(act. 4/6–7). Damit weist der Schuldner den Konkursaufhebungsgrund der Tilgung 

im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG durch Urkunden nach.  

4.1. Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichende liquide Mittel vorhanden 

sind, um die Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forderungen zu befriedigen. Der 

Schuldner hat also aufzuzeigen, dass er in der Lage ist, seinen laufenden Ver-

bindlichkeiten nachzukommen sowie die bestehenden Schulden abzutragen. 

Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen den Schuldner noch nicht 

als zahlungsunfähig erscheinen, ausser wenn keine wesentlichen Anhaltspunkte 

für eine Verbesserung seiner finanziellen Situation zu erkennen sind und er auf 

unabsehbare Zeit als illiquid erscheint. Grundsätzlich als zahlungsunfähig erweist 

sich aber ein Schuldner, der beispielsweise Konkursandrohungen anhäufen lässt, 

systematisch Rechtsvorschlag erhebt und selbst kleinere Beträge nicht bezahlt. 

Die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit beruht auf einem aufgrund der Zahlungs-

gewohnheiten eines Konkursiten gewonnenen Gesamteindruck (BGer 

5A_297/2012 vom 10. Juli 2012 E. 2.3; BGer 5A_115/2012 vom 20. April 2012 

E. 3).  

 Für die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit reicht es aus, wenn das 

Gericht zum Schluss kommt, dass die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten wahr-

scheinlicher ist als seine Zahlungsunfähigkeit. Dabei dürfen keine zu strengen An-

forderungen gestellt werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche Lebensfähig-

keit des schuldnerischen Unternehmens nicht von vornherein ausgeschlossen 

werden kann. Es liegt am Schuldner, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, 

seine Zahlungsfähigkeit als glaubhaft erscheinen zu lassen (BGer 5A_297/2012 

vom 10. Juli 2012 E. 2.3; BGer 5A_115/2012 vom 20. April 2012 E. 3). 

4.2. Der Schuldner ist als Inhaber der Einzelunternehmung "C._____" im Han-

delsregister des Kantons Zürich eingetragen. Als Zweck ist "Gartenbau/pflege, 

Zaunmontage/produktion; Metallbaumontage" angegeben (act. 5). Der Schuldner 

bringt vor, es seien gegen ihn diverse Betreibungsverfahren hängig und er habe 
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mit dem Betreibungsbeamten des Betreibungsamtes Volketswil vereinbart, mittels 

monatlicher Zahlungen die ausstehenden Betreibungen zu tilgen. Er sei irrtümlich 

davon ausgegangen, auch die Forderung der Gläubigerin würde entsprechend 

getilgt (act. 2 Rz. 6). 

4.3. Wesentlichen Aufschluss über das Zahlungsverhalten und die finanzielle 

Lage eines Schuldners gibt insbesondere der Betreibungsregisterauszug über die 

letzten fünf Jahre. Der Schuldner reicht einen Betreibungsregisterauszug und ei-

nen Auszug über die offenen Betreibungen, je vom 15. März 2019, ein (act. 4/16–

17). Der aktuelle Betreibungsregisterauszug weist keine Verlustscheine aus, aber 

insgesamt 51 Betreibungen im Gesamtbetrag von Fr. 254'747.61, welche sich 

über den Zeitraum von rund zweieinhalb Jahren angesammelt haben. 24 der in 

Betreibung gesetzten Forderungen wurden bezahlt, nach Verwertung befriedigt 

oder sind erloschen. Abzüglich der hinterlegten Konkursforderung (Betreibung 

Nr. 1) sind heute noch 26 Betreibungen im Umfang von total Fr. 60'433.35 (vgl. 

act. 4/17) offen. Diese haben sich im Laufe von zwei Jahren angehäuft. Forde-

rungen im Umfang von Fr. 4'714.15 befinden sich dabei im Anfangsstadium der 

Betreibung (Zahlungsbefehl), für Forderungen im Umfang von Fr. 29'515.70 ende-

te die Pfändung mit ungenügender Deckung und Einkommen. Für eine Forderung 

von Fr. 23'735.05 wurde Rechtsvorschlag erhoben. Für eine Forderung von 

Fr. 2'468.45 erging die Konkursandrohung. 

 Hinsichtlich der Forderung der 'D._____ GmbH', eingegangen am 

14. Dezember 2017, Stand Zahlungsbefehl, über Fr. 708.65 (Betreibung Nr. 2) 

macht der Schuldner geltend, sich mit der 'D._____ GmbH' über die Zahlung von 

Fr. 595.10 geeinigt zu haben. Aus dem dazu eingereichten Buchungsbeleg ergibt 

sich, dass dieser Betrag am 15. Dezember 2017, mithin einen Tag nach Anhe-

bung der Betreibung, zu Gunsten der 'D._____ GmbH' geleistet wurde (vgl. 

act. 4/18). In Anbetracht der zeitlichen Nähe von Betreibung und Zahlung sowie 

des Umstandes, dass nie das Fortsetzungsbegehren gestellt wurde, erscheinen 

die Ausführungen des Schuldners plausibel, weshalb diese Forderung nicht zu 

berücksichtigen ist. 
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 Für die Forderung der 'E._____ GmbH, … Zürich' im Betrag von Fr. 2'468.45 

(Betreibung Nr. 2), für welche eine Konkursandrohung erging, macht der Schuld-

ner geltend, sich mit der 'E._____ GmbH' auf die Zahlung von Fr. 1'500.– geeinigt 

und diesen Betrag geleistet zu haben (vgl. act. 2 Rz. 17). Zum Beleg reicht der 

Schuldner Kontobuchungsauszüge ein, worin erkennbar ist, dass offenbar zwei 

Teilzahlungen von einmal Fr. 500.– und einmal Fr. 1'000.– an die 'F._____ 

GmbH, … [Ortschaft]' geleistet wurden. Handschriftlich wurde bei den Buchungen 

'E._____' eingefügt (vgl. act. 4/19). Nicht nachvollziehbar (und diesbezüglich auch 

nichts dargetan) ist, inwiefern es sich bei der 'F._____ GmbH' tatsächlich um die 

'E._____' handelt. Zudem erfolgten die entsprechenden Buchungen am 

8. Januar 2016 und 30. Dezember 2016, und damit vor Anhebung der entspre-

chenden Betreibung beim Betreibungsamt am 12. Juli 2017. Dem Schuldner ge-

lingt es unter diesen Umständen nicht, glaubhaft zu machen, dass diese Forde-

rung nicht mehr besteht. 

 Bezüglich einer Betreibung in Höhe von Fr. 23'735.05 wurde wie gezeigt 

Rechtsvorschlag erhoben (Betreibung Nr. 3), wobei der Schuldner darauf hin-

weist, seit Einleitung dieser Betreibung sei weder eine neue Betreibung eingeleitet 

noch der Rechtsvorschlag beseitigt worden, und die Rechtmässigkeit dieser For-

derung werde denn auch bestritten (act. 2 Rz. 17). Dies erscheint glaubhaft, zu-

mal die Betreibung bereits im November 2017 eingeleitet worden ist und der 

Rechtsvorschlag bis heute nicht beseitigt wurde. 

 Damit ergeben sich noch offene Betreibungsforderungen von insgesamt 

Fr. 36'959.65 (Fr. 60'433.35 ./. Fr. 708.65 ./. Fr. 23'735.05). Zu erwähnen ist be-

reits hier, dass die Betreibungen fast ausschliesslich für öffentlich-rechtliche For-

derungen erfolgten, insbesondere der Sozialversicherungsanstalt Zürich, welche 

alleine 24 der gesamten 51 Betreibungen gemäss Auszug ausmacht und welche 

17 der noch offenen 26 Betreibungen betreffen (act. 4/16–17; vgl. dazu noch 

nachfolgend E. 4.5.). 

4.4.1 Der Schuldner räumt ein, eine momentane vorübergehende Illiquidität auf-

zuweisen, jedoch sei er nicht gänzlich illiquide (vgl. act. 2 Rz. 11); zu den Grün-

den des Liquiditätsengpasses tut er nichts dar. Die Angaben des Schuldners zu 
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seinen finanziellen Verhältnissen sind denn insgesamt sehr knapp. Weder reicht 

er dem Gericht eine (Zwischen-)Bilanz noch eine Erfolgsrechnung oder Steuerdo-

kumente ein, welche ein umfassendes Bild über die finanzielle Situation zulassen 

würden. Unter diesen Umständen ist es nicht möglich, gesamthaft die vorhande-

nen Aktiven und Passiven sowie einen allfälligen Gewinn oder Verlust der letzten 

Jahre zu beurteilen. Dies wäre für die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit und des 

Geschäftsganges von immanenter Wichtigkeit. Folglich ist auch nichts bekannt 

bezüglich der laufenden Ausgaben der Einzelunternehmung, namentlich ob und in 

welcher Höhe diese Löhne (darauf, dass solche anfallen, weisen die diversen Be-

treibungen der Sozialversicherungsanstalt und die "Belastung Salär" auf dem 

Kontoauszug, vgl. act. 4/14, hin) und weitere Fixkosten zu bezahlen hat. Ebenso 

fehlt es an Angaben, über welchen Betrag der Schuldner monatlich für seine Le-

benshaltungskosten bedarf. Immerhin war der Schuldner aber offenbar bisher in 

der Lage, die laufenden Fixkosten wie Miete und Löhne der Mitarbeiter zu bezah-

len, worauf zumindest der Umstand hindeutet, dass diesbezüglich keine Betrei-

bungen vorhanden sind (vgl. act. 4/16). Dies ist positiv zu seinen Gunsten zu wer-

ten. 

4.4.2 Aus den eingereichten Unterlagen ergibt sich immerhin Folgendes: Die zwei 

eingereichten Bankbelege weisen einen positiven Saldo auf dem Firmenkonto von 

Fr. 15'051.68 per 21. März 2019 und auf dem Privatkonto des Schuldners von 

Fr. 950.33 aus (act. 4/8–9). Weiter weist der Schuldner darauf hin, demnächst mit 

dem Betrag von Fr. 22'351.91 aus der Verteilung der Erbschaft seines am 

tt.mm.2017 verstorbenen Vaters zu rechnen. Diesbezüglich reicht der Schuldner 

einen 'Entwurf Erbteilungsvertrag' ein. Aus diesem ergibt sich, dass der Schuldner 

am Erbschaftsvermögen mit Fr. 22'351.81 berechtigt ist (vgl. act. 4/10 S. 67 u. 

70), wobei der Schuldner ausführt, dass der Erbvertrag noch dahingehend geän-

dert werde, dass ihm nicht der Tierbestand zugewiesen, sondern sein Erbanteil 

zuhanden seiner Gläubiger ausbezahlt werde. Der Schuldner weist weiter darauf 

hin, dass der Erbvertrag noch nicht habe vollzogen werden können, da der Er-

bengemeinschaft eine minderjährige Tochter des Erblassers angehöre und des-

halb die Zustimmung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde benötigt wer-

de, welche noch ausstehend sei. Indes habe der zuständige Notar den Erbtei-



- 7 - 

lungsvertrag bereits geprüft und den Anspruch des Schuldners für korrekt befun-

den (act. 2 Rz. 12). Der Schuldner reicht zum Beleg seiner Ausführungen ein 

Schreiben 'Zustimmung zum Erbteilungsvorschlag' des Notariats G._____ vom 

1. März 2019 ein. Aufgrund all dessen erscheint es glaubhaft, dass dem Schuld-

ner aus der Erbschaft der genannte Betrag zukommen wird, wobei unklar ist, von 

welchem Zeithorizont auszugehen ist. Im weiteren reicht der Schuldner eine Liste 

mit Debitoren und den dazugehörigen Rechnungen aus dem Zeitraum vom 

10. Dezember 2018 bis 21. März 2019 ein (act. 4/13). Demgemäss stehen dem 

Schuldner offene Debitoren von Fr. 66'435.15 zu, was aufgrund dieser Unterlagen 

als glaubhaft erscheint, indes jedoch zu bedenken ist, dass noch ein Delkredere-

risiko besteht.  

4.4.3 Insgesamt verfügt der Schuldner damit über Aktiven von Fr. 104'789.07 

(Fr. 15'051.68 + Fr. 950.33 + Fr. 22'351.91 + Fr. 66'435.15), wobei aber wie ge-

zeigt die Unklarheit zu berücksichtigen ist, bis wann die Anwartschaft aus der 

Erbschaft tatsächlich verfügbar sein wird; ohnehin ist diesbezüglich zu bedenken, 

dass es dem Schuldner über lange Sicht möglich sein muss, unabhängig von sol-

chen Anwartschaften zu wirtschaften und seine Rechnungen aus laufendem Ge-

schäftsbetrieb zu begleichen. Für die Beurteilung seiner aktuellen Situation ist 

diese anstehende Zahlung aber im Hinterkopf zu behalten. Hinsichtlich der Debi-

toren wäre sodann ein gewisses Delkredererisiko zu bedenken, welches hier der-

weil der Einfachheit halber ausser Acht gelassen werden kann. Einstweilen ist 

damit von kurz- und mittelfristig verfügbaren Aktiven von Fr. 82'437.16 (ohne Be-

rücksichtigung der Erbschaft) auszugehen. 

4.4.4 Diesen Aktiven stehen offene Betreibungsforderungen von wie gezeigt 

Fr. 36'959.65 gegenüber. Sodann reicht der Schuldner eine Aufstellung über ak-

tuell offene Kreditoren im Betrag von Fr. 27'158.20 ein (vgl. act. 4/15). Insgesamt 

betragen die Verpflichtungen des Schuldners damit Fr. 64'117.85. Bezüglich der 

offenen Kreditoren ist darauf hinzuweisen, dass der Schuldner für Rechnungen 

der Stiftung Auffangeinrichtung BVG, der H._____ AG, der Sozialversicherungs-

anstalt Zürich und des Strassenverkehrsamtes Zürich Mahnungen erhalten hat. 

Diese sind zwecks Vermeidung weiterer Betreibungen baldmöglichst zu bezahlen.  
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4.5. Im Rahmen einer Gesamtwürdigung wirkt sich negativ aus, dass der 

Schuldner aufgrund der knappen Unterlagen nur ein dürftiges Bild seiner finanzi-

ellen Situation zeichnet und es gänzlich an konkreten Angaben zum Geschäfts-

gang seiner Einzelunternehmung fehlt. Die Prognose zu stellen, dass es sich um 

einen vorübergehenden Liquiditätsengpass handelt und wie sich der Geschäfts-

gang insgesamt darstellt und entwickelt, ist schwierig resp. unmöglich. Ein schaler 

Nachgeschmack hinterlässt sodann der Betreibungsregisterauszug: Gestützt auf 

diesen scheint es, dass der Schuldner sich seit dem Jahr 2016 (wobei sein Ein-

zelunternehmen seit 2015 besteht, vgl. act. 5) für öffentlich-rechtlich geschuldete 

Zahlungen und insbesondere für Forderungen der Sozialversicherungsanstalt Zü-

rich, systematisch bzw. regelmässig betreiben liess, unter anderem vielleicht auch 

deshalb, weil ihm bekannt ist, dass öffentlich-rechtliche Forderungen im Sinne 

von Art. 43 Ziff. 1 SchKG nicht der Konkursbetreibung unterliegen, ihm aus derar-

tigen Forderungen somit keine unmittelbare Gefahr im Sinne einer Geschäftsauf-

lösung droht. Dies spricht nicht für eine positive Zahlungsbereitschaft des Schuld-

ners und ist negativ zu werten (dazu KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014,  

Art. 174 N 14). Dazu passt auch, dass der Schuldner bei den aktuellen Rechnun-

gen wieder Mahnungen auflaufen lässt und sich dem Risiko weiterer Betreibun-

gen aussetzt. Auch fällt insgesamt negativ ins Gewicht, dass sich im "Auszug 

über offene Betreibungen" bis im März 2018 fast monatlich Betreibungen zu Be-

trägen von (zuletzt) rund Fr. 2'000.– finden, bei welchen eine erfolgte Pfändung 

zu keiner genügenden Deckung geführt hat. Dies deutet klar auf eine mangelhafte 

Liquidität hin. Der Schuldner äussert sich diesbezüglich nicht. Immerhin ist aber 

anzumerken, dass seit einem Jahr offenbar keine Pfändung mit ungenügender 

Deckung (resp. überhaupt keine Pfändung) mehr stattfand, und die Kadenz der 

Betreibungen insgesamt im Vergleich zu den Vorjahren abgenommen hat, es zu-

mindest nicht mehr monatlich zu Betreibungen kommt (vgl. act. 4/16).  

 Entscheidend ist hier allerdings, wie viele betreibungsrechtliche Forderun-

gen aktuell noch offen sind und wie liquid der Schuldner heute ist. Diesbezüglich 

ist auf das oben Dargetane zu verweisen. So übersteigen zur Zeit die Aktiven des 

Schuldners die Passiven, dies selbst unter Ausserachtlassung der Anwartschaft 

aus Erbteilungsvertrag. Es ist somit davon auszugehen, dass der Schuldner seine 
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dringendsten und unmittelbar fälligen Forderungen sofort und auch die noch nicht 

fälligen Forderungen mittelfristig wird begleichen können. Ebenfalls hat sich der 

Schuldner – zumindest gemäss seinen eigenen Angaben – bemüht, die bisher 

angehobenen Betreibungen in Absprache mit dem Betreibungsbeamten in Raten-

zahlungen zu tilgen, worin sein ernsthafter Wille erkennbar ist, seine Schulden zu 

begleichen (vgl. act. 2 Rz. 6). Weiter ist zu seinen Gunsten davon auszugehen, 

dass er aus dem laufenden Geschäftsgang – wie dies bisher offenbar die letzten 

Jahre (mit den genannten Einschränkungen) der Fall war – die laufenden Kosten 

und Löhne wird begleichen können. Dass die Auftragslage des Schuldners zu-

mindest als vorhanden angesehen werden kann, zeigen die von ihm eingereich-

ten Unterlagen zu den Debitoren, und es ist zumindest im Sinne einer wohlwol-

lenden Prüfung einstweilen davon auszugehen, dass dies weiterhin so sein wird – 

auch wenn der Schuldner es gänzlich unterlassen hat, sich diesbezüglich zu äus-

sern. 

4.6. Gesamthaft betrachtet ist die wirtschaftliche Lebensfähigkeit des Schuldners 

nicht von vornherein auszuschliessen. Es darf angenommen werden, dass er so-

wohl seine bestehenden als auch die künftig entstehenden Verbindlichkeiten mit 

den laufenden Einnahmen und dem vorhandenen Guthaben wird decken können; 

damit scheint seine Zahlungsfähigkeit jedenfalls heute bei grosszügiger Betrach-

tung wahrscheinlicher als die Zahlungsunfähigkeit. Indes ist der Schuldner darauf 

hinzuweisen, dass es sich – insbesondere mit Blick auf die sehr dürftigen Unter-

lagen – um einen knappen Grenzfall handelt und gerade im Hinblick darauf, dass 

es sich um die erste Konkurseröffnung handelte, die Sachlage noch grosszügiger 

beurteilt wird. Im Falle einer neuerlichen Konkurseröffnung wären an das Glaub-

haftmachen der Zahlungsfähigkeit höhere Anforderungen zu stellen.  

5. Die Beschwerde ist folglich gutzuheissen. Die Kosten des Konkurseröff-

nungs- und des Beschwerdeverfahrens wurden durch die Zahlungssäumnis des 

Schuldners verursacht und sind daher ihm aufzuerlegen, obwohl der Konkurs 

letztlich aufgehoben werden kann. Parteientschädigungen sind mangels Umtrie-

ben der Gläubigerin im vorliegenden Verfahren nicht zuzusprechen. 
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Es wird erkannt: 

1. In Gutheissung der Beschwerde wird das Urteil des Konkursgerichtes des 

Bezirksgerichtes Uster vom 12. März 2019, mit dem über den Schuldner 

der Konkurs eröffnet wurde, aufgehoben. Das Konkursbegehren wird abge-

wiesen.  

2. Die zweitinstanzliche Spruchgebühr wird auf Fr. 750.– festgesetzt, dem 

Schuldner auferlegt und mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss ver-

rechnet. Die von Gläubigerin bezogene erstinstanzliche Spruchgebühr von 

Fr. 450.– wird bestätigt und dem Schuldner auferlegt. 

3. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.  

4. Das Konkursamt Dübendorf wird angewiesen, von dem bei ihm einbezahlten 

Totalbetrag von Fr. 2'250.– (Fr. 700.– Zahlung des Schuldners sowie 

Fr. 1'550.– Rest des von der Gläubigerin dem Konkursgericht geleisteten 

Barvorschusses) der Gläubigerin Fr. 2'000.– und dem Schuldner einen nach 

Abzug seiner Kosten allfällig verbleibenden Restbetrag auszuzahlen. 

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gläubigerin unter Beilage des 

Doppels von act. 2, sowie an das Konkursgericht des Bezirksgerichtes Uster 

(unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten) und das Konkursamt Dü-

bendorf, ferner mit besonderer Anzeige an das Handelsregisteramt des Kan-

tons Zürich und an das Betreibungsamt Volketswil, je gegen Empfangs-

schein. 

6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 

30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 

1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).  
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Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. 

Es handelt sich um einen Entscheid des Konkurs- oder Nachlassrichters oder der 
Konkurs- oder Nachlassrichterin im Sinne von Art. 74 Abs. 2 lit. d BGG. 

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. 
 

 
Obergericht des Kantons Zürich 

II. Zivilkammer 
 

Die Gerichtsschreibern: 
 
 
 

MLaw M. Schnarwiler 
 
versandt am: 
1. April 2019 
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	2. Die zweitinstanzliche Spruchgebühr wird auf Fr. 750.– festgesetzt, dem Schuldner auferlegt und mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die von Gläubigerin bezogene erstinstanzliche Spruchgebühr von Fr. 450.– wird bestätigt und dem S...
	3. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
	4. Das Konkursamt Dübendorf wird angewiesen, von dem bei ihm einbezahlten Totalbetrag von Fr. 2'250.– (Fr. 700.– Zahlung des Schuldners sowie Fr. 1'550.– Rest des von der Gläubigerin dem Konkursgericht geleisteten Barvorschusses) der Gläubigerin Fr. 2...
	5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gläubigerin unter Beilage des Doppels von act. 2, sowie an das Konkursgericht des Bezirksgerichtes Uster (unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten) und das Konkursamt Dübendorf, ferner mit besond...
	6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

